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Ehe für alle: CVP-Ständeräte treten auf die Bremse
Heute entscheidet der Ständerat über die Ehe für Homosexuelle. Schon jetzt ist klar: Es wird äusserst knapp.

Auf diesen Moment warten
Schwule und Lesben in der
Schweizschon lange:AmDiens-
tagentscheidetderStänderat,ob
Homosexuelle in der Schweiz
heiratendürfen.DerNationalrat
hat der GLP-Initiative «Ehe für
alle»bereitsdeutlichzugestimmt
– mit 132 zu 52 Stimmen. Auch
dieZulassungderSamenspende
für lesbische Paare fand eine
deutliche Mehrheit.

Im Ständerat sieht es anders
aus.DiverseRatsmitgliederwol-
len die Initiative zurückweisen –
mit dem Argument, die Ehe für
alle benötige eine Verfassungs-
änderung. Ein Gesetz reiche da-
für nicht aus. In der Vorberatung
in der Rechtskommission des
StänderatesunterlagendieSkep-
tiker nur ganz knapp. Beide Sei-
ten stützen sich auf Rechtsgut-
achten. Einziges Ostschweizer
Mitglied in der Kommission ist
Andrea Caroni (FDP/AR). Er

rechnet am Dienstag auch im
Plenum mit einem äusserst
knappen Abstimmungsresultat.

Caroni:«Niemandverliert
dasGeringste»
«Ich selber befürworte die Ehe
für alle und werde die Rückwei-
sung auf jeden Fall ablehnen.»
EineVerfassungsänderungsei in
diesem Fall völlig fakultativ. «In
der Verfassung steht nirgends,
dassnurMannundFraueineEhe
eingehen können», sagt Caroni.
«Wenn man die Ehe für alle er-
möglichen will, dann ergibt es
keinen Sinn, den Umweg über
die Verfassung zu gehen und
nochmals mehrere Jahre zuzu-
warten.» Wenn man aber da-
gegensei, soCaroni,«dannistes
ehrlicher, dies klar zu sagen, an-
statt eine Verfassungsänderung
zu fordern und dann insgeheim
zu hoffen, dass diese scheitert».
Dabei verliere niemand das Ge-

ringste, wenn die Ehe für alle er-
laubtwerde.«DieEhewirdsogar
gestärkt.» PaulRechsteiner (SP/
SG) wird die Haltung der Kom-
missionsmehrheit ebenfalls
unterstützen.«EineVerfassungs-
änderung ist dafür nicht nötig.»

Caroni hat auch eine Präzi-
sierungzurSamenspendebei les-
bischen Paaren in den Entwurf
eingebracht. Es geht um die so-
genannte Mutterschaftsvermu-
tung:Wenneineverheiratete les-
bische Frau durch eine Samen-
spende Mutter wird, soll ihre
EhefrauvonRechtswegeneben-
falls als Mutter gelten. Dies ana-
log zur Vaterschaftsvermutung
bei heterosexuellen Ehepaaren.
Das soll allerdings nur bei Sa-
menspenden in der Schweiz gel-
ten, wie sie das Fortpflanzungs-
medizingesetz vorsieht – und
nicht, wenn das Kind des lesbi-
schen Paares auf privatem Weg
oder im Ausland gezeugt wurde

und der biologische Vater ano-
nym bleibt. Der Grundgedanke:
DasKindhateinRechtdarauf, zu
wissen, von wem es abstammt.
Der Vorschlag fand in der Kom-
mission eine klare Mehrheit.

CVP-Ständerätemachen
(noch)nichtmit
Ostschweizer CVP-Ständeräten
geht das alles zu schnell. Zwar
stimmen sie der Ehe für alle
grundsätzlich zu. «Ich bin dafür
aus Respekt vor den Menschen
mit einer homosexuellen Orien-
tierung», sagt Daniel Fässler
(CVP/AI). Allerdings sei er der
Meinung,«dassdieÖffnungder
Ehe für homosexuelle Paare
nichtaufdemGesetzeswegerfol-
gen soll, sondern dass dazu eine
Verfassungsänderung nötig und
angezeigt ist».MitderRegelung
zur Samenspende ist Fässler
nicht einverstanden – er wolle
nun die Ratsdebatte abwarten.

AuchBenediktWürth (CVP/SG)
sagt:«Ichbin fürdieEhefüralle,
jedoch braucht es hierfür eine
Verfassungsgrundlage.» Ausser-
dem teile er die Auffassung des
Bundesrates, dass «die ganze
ProblematikFortpflanzungsme-
dizin» separat vertieft ange-
schautwerdenmüsse, soWürth.
Dies insbesondereunterdemAs-
pektdesKindswohls.BrigitteHä-
berli-Koller (CVP/TG) hält fest,
sie unterstütze eine Ehe für alle,
weil sich die Gesellschaft in den
letzten Jahren zu mehr Toleranz
und Offenheit gewandelt habe,
«was ichbefürworte».Bezüglich
der Verfassungsfrage und des
ThemasSamenspendewerdesie
sich am Dienstag nach der De-
batte entscheiden.

Jakob Stark (SVP/TG) sagt:
«Für mich ist es das Wichtigste,
dass alle Paare so leben können,
wie sie es wünschen.» Es gebe ja
auch viele Hetero-Paare, auch

mit Kindern, die keine Ehe ein-
gehen würden. «Deshalb bin ich
manchmal etwas erstaunt
darüber, dass die Ehe für alle so
wichtig ist.» Seine eigene Zu-
stimmungzurEhefürallehänge
von den Auswirkungen auf die
Regelung von Leihmutterschaft
undSamenspendeab, sagtStark.
MitdemaktuellenEntwurf ister
unzufrieden–nichtnur,weileine
Verfassungsgrundlage fehle. So
sei die Regelung bezüglich Sa-
menspende und Elternteilver-
mutung «ein Schnellschuss».
StarkbeziehtsichaufdieFormu-
lierung, wonach bei zwei verhei-
rateten Frauen die Ehefrau als
der andere Elternteil gilt. «Da es
keinenatürlicheVerbindungder
Ehefrau zum Kind gibt, finde ich
diese Regelung, die sich von der
Vaterschaftsvermutungableitet,
schon sehr speziell», sagt Stark.

Adrian Vögele

Homosexueller Gambier erhält Recht
Gerichtshof für Menschenrechte rügt Schweiz: Die Gefährdung eines Afrikaners mit St.Galler Partner sei ungenügend abgeklärt worden.

Marcel Elsener

«Wie Moskitos» werde er
Homosexuelle jagen und le-
benslänglich wegsperren oder
«die Kehle durchschneiden»,
sagte Gambias diktatorischer
Präsident Yahya Jammeh. Zwar
musste er 2016 die Macht im
westafrikanischen Land an Ada-
ma Barrow abtreten, für den
Homosexualität «kein Thema»
ist. Doch hat der neue Präsident
die homophoben Gesetze nicht
geändert und herrscht in Gam-
bia weiterhin ein feindliches Kli-
ma gegen schwule und lesbische
Menschen.

Vor diesem Hintergrund er-
klärt sich ein langwieriges Ge-
richtsverfahren um die Aufent-
haltsbewilligung für einen heute
46-jährigen homosexuellen
Gambier, der 2008 in die
Schweiz flüchtete. Hier lernte er
einen älteren St.Galler lieben,
2014 liess das Paar seine Part-
nerschaft eintragen und stellte
der Schweizer ein Gesuch um
Familiennachzug.

VorÜbergriffen
unzureichendgeschützt
Das St.Galler Migrationsamt
hatte das Gesuch abgelehnt,
weil der Gambier in den ersten
Jahren in der Schweiz straffällig
geworden war und nach drei ab-
gelehnten Asylgesuchen illegal
im Land weilte. Alle Gerichte,
die Anwältin Bettina Surber be-
mühte, bestätigten diesen Ent-
scheid – bis hin zum Bundesge-
richt, das in seinem Urteil 2018
zum Schluss kam, dass sich die
Situation für Homosexuelle in
Gambia mit dem Machtwechsel
im Jahr 2016 verbessert habe.

In der Folge wandte sich die
Büropartnerin von SP-Ständerat
Paul Rechsteiner (Anwälte 44)
an den Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte
(EGMR). Und tatsächlich gelang
es ihr, die «Riesenhürde» zu
überwinden – das Strassburger

Gericht tritt auf solche Be-
schwerden nur selten ein und
heisst sie noch viel seltener gut.

Im einstimmigen Entscheid
des siebenköpfigen Kleinen
Kammer des EMGR zum Fall «B
and C v. Switzerland» wird fest-
gehalten, dass die Rückweisung
in ein Land, in dem Homosexu-
alität verboten ist, an sich keine
Konvention verletze. Jedoch
habe die Schweiz im konkreten
Fall nicht ausreichend abge-
klärt, ob für den Gambier die
Gefahr unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung in sei-
nem Herkunftsland bestehe.
Insbesondere sei nicht geklärt
worden, ob die Behörden gegen
eine Verfolgung durch nicht
staatliche Akteure vorgehen
würden. Laut dem Entscheid hat
die Schweiz damit gegen das

Folterverbot in Artikel 3 der
Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) verstossen,
das solche Behandlung verbie-
tet. Der Gerichtshof beruft sich
dabei auf Informationen des bri-
tischen Innenministeriums und
weiterer unabhängiger Quellen.
Diese besagten, dass die Behör-
den in Gambia Homosexuelle
nicht vor Übergriffen durch Drit-
te schützen.

Der Entscheid aus Strass-
burg sei «wirklich bemerkens-
wert», sagt Bettina Surber, zu-
mal sie sich an diesem Fall «die
Zähne ausgebissen» habe und
sich zeitweise «ohnmächtig»
gefühlt habe. «Meines Wissens
ist es das erste Mal, dass diese
Instanz für die Schweiz und
wohl für Europa entscheidet,
dass eine Person aufgrund ihrer

sexuellen Identität nicht wegge-
wiesen werden darf.»

«MüssendieAbklärungen
zwingendnachholen»
Allerdings hat der rechtliche Er-
folg eine tragische Note: Der an
Krebs erkrankte und vom Gam-
bier gepflegte Lebenspartner ist
vor einem Jahr 69-jährig verstor-
ben. Und so eindeutig die Rüge
des Europäischen Gerichtshofs
so offen bleibe, wie der Schwei-
zer Staat damit umgehe, sagt
Surber. Ob die Aufenthaltsbe-
willigung nach neuer Prüfung
gewährt wird, lässt sich noch
nicht sagen. Auf jeden Fall müss-
ten die Behörden in Zukunft die
«Zumutbarkeit» einer Rückwei-
sung von Homosexuellen besser
prüfen. Das habe in diesem Fall
auch das St.Galler Sicherheits-

und Justizdepartement «nur
marginal» erfüllt, sagt die
SP-Kantonsrätin.

Departementsvorsteher Fre-
dy Fässler äussert sich nicht zum
Fall, weil er als Justizdirektor
Rechtsmittelinstanz gegenüber
Verfügungen des Migrationsam-
tes sei. Die EMRK-Beschwerde
«B. und C. gegen die Schweiz»
sei noch nicht endgültig, erklärt
Jürg Eberle, Leiter Migrations-
amt. Die Schweiz könne eine
Neubeurteilung durch die Gros-
se Kammer des Gerichtshofs be-
antragen. Sofern das Urteil
rechtskräftig sei, habe dies
«nicht automatisch die Ertei-
lung einer Aufenthaltsbewilli-
gung durch das Migrationsamt
zur Folge», stellt Eberle fest. Die
Beschwerde rüge die Schweiz
«und damit auch das Migra-

tionsamt», dass nicht ausrei-
chend abgeklärt wurde, ob für
den Betroffenen die erwähnte
Gefahr bestehe und ob die Be-
hörden gegen nicht staatliche
Akteure vorgingen. «Diese Ab-
klärungen müssten von uns
zwingend nachgeholt werden»,
sagt der Amtsleiter. Dies geschä-
he in enger Zusammenarbeit
mit den Bundesbehörden. «Je
nach Ausgang dieser Prüfung
würde eine Aufenthaltsbewilli-
gung erteilt – oder nicht.»

WichtigesSignal fürge-
flüchteteLGBTI-Personen
Die Einschätzung der Anwältin
teilen die Institutionen, die sich
für die Rechte von LGBTI-Per-
sonen, also Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Transgender und
Intersex, einsetzen. «Dieses ein-
stimmige Urteil ist ein sehr
wichtiges Signal für alle geflüch-
teten LGBTI-Personen», sagt
Jens Pohlmann, Leiter der Grup-
pe Queeramnesty von Amnesty
International. Der EGMR halte
«klar fest, dass sie nicht einfach
zurückgeschickt werden können
mit der Aufforderung, ihre se-
xuelle Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität im Heimat-
land weiterhin zu verstecken»,
sagt Pohlmann. «Wir hoffen,
dass die Schweizer Behörden
das nun endlich anerkennen
und umsetzen.» Geflüchtete
LGBTI-Personen haben es ge-
mäss Queeramnesty «in der
Schweiz überhaupt nicht leicht,
Asyl zu bekommen», so Pohl-
mann weiter. «Häufig hören wir,
dass ihre Fluchtgründe ange-
zweifelt werden, weil sie aus
Angst vor Verfolgung ihre se-
xuelle Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität im Heimat-
land nie zeigten und so keine
<Beweise> für Verfolgung ha-
ben. Das ist absurd: Viele wären
sofort extrem gefährdet, wenn
sie zu sich stehen würden - gera-
de deshalb sehen sie sich ja zu
einer Flucht gezwungen.»

Adama Barrow lässt sich Anfang 2017 als Präsident Gambias feiern: Seither ist das Land weniger homophob - offiziell. Bild: Jerome Delay/AP


